
Die FMH und das neue Transplanta
tionsgesetz (mit Replik)
Die FMH unterstützt, laut Medienmitteilung, 
das neue Transplantationsgesetz. Sie bezieht 
sich dabei auf eine Umfrage, die 2015 von 
Swisstransplant, der zentral involvierten und 
interessierten (privatrechtlichen) Organisa-
tion, in Auftrag gegeben wurde und die bei 
1000 Befragten eine Zustimmung von 80 Pro-
zent für die Organspende am Lebensende be-
hauptete [1]. Eine Umfrage des BAG von 2017 
mit 20 000 Befragten kommt aber zu einem 
ganz anderen Schluss: dabei sagten 31  Pro-
zent, sie würden spenden und 22 Prozent be-
antworteten die Frage mit eher Ja [2]. 47 Pro-
zent aber, somit fast die Hälfte, sagen Nein 
oder eher Nein. Auch, dass nur 16 Prozent der 
Menschen einen Spenderausweis besitzen, 
spricht eine klare Sprache, die offenbar von 
der FMH  weder verstanden noch verbreitet 
wird. Somit wird sie zum willfährigen Hand-
langer von Swisstransplant. Dass die Angehö-
rigen durch die Widerspruchslösung entlastet 
werden, ist eine reine Behauptung. Es ist ab-
surd, an zunehmen, dass ein derart schwieri-
ger  Entscheid, nur weil er staatlich (anders) 
ge regelt ist, einfacher wird. Und dass die Wi-
derspruchslösung zu mehr Spenderorganen 
führt, ist ebenfalls eine Mär, die widerlegt 
worden ist.
Die Widerspruchslösung bietet keinen Nut-
zen, hat aber klare negative grundrechtliche 
und ethische Folgen und verstösst ebenso 
 gegen den lange Zeit geltenden Grundsatz des 
primum nihil nocere.

Dr. med. Urs Aemissegger, Winterthur  
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Replik auf «Die FMH und das 
neue Transplantationsgesetz» und 
«Transplantationsgesetz: Wider
spruchsregelung»
Für die Abstimmungsempfehlungen gegen-
über der Bevölkerung braucht die FMH einen 
verbindlichen Entscheid der Delegierten-
versammlung, da diese gemäss den Statuten 
der FMH für die Behandlung und Entschei-
dung aller wichtigen gesundheits- und stan-
despolitischen Fragen zuständig ist, welche 
nicht der Ärztekammer vorbehalten sind. Es 
sind also die 33 Delegierten der von der Ärzte-
kammer anerkannten Dachverbände sowie 
des Verbands der Assistenz- und Oberärz-
tinnen und -ärzte (VSAO), der leitenden Spital-
ärztinnen und -ärzte und der Medical Women 
Switzerland, welche das Transplantations-
gesetz diskutiert und mit grosser Mehrheit 
die Abstimmungsempfehlung beschlossen 
haben. Diesem Beschluss ist die FMH ver-
pflichtet auf der Basis der demokratischen 
und repräsentativen Vertretungen ihrer Mit-
gliedorganisationen in Delegiertenversamm-
lung und Ärztekammer.
In der Folge hat die FMH zum Transplanta-
tionsgesetz differenziert kommuniziert und 
insbesondere Stellung bezogen, dass die fest-
gehaltene Willensäusserung zu Lebzeiten eine 
Entlastung darstellt für die Angehörigen. 
Ebenfalls wichtig für die Angehörigen ist, 
dass der mutmassliche Wille der Organspen-
derin, des Organspenders respektiert wird. 
Das Parlament hat beschlossen, mit dem 
 Gegenvorschlag zur Organspendeinitiative 
die «erweiterte Widerspruchslösung» zur 
 Abstimmung zu bringen. Diese legt fest, dass 
die Organentnahme verboten bleibt, wenn 
der Wille der verstorbenen Person nicht doku-
mentiert ist und keine Angehörigen zum 
mutmasslichen Willen befragt werden kön-
nen. 

Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin FMH

Transplantationsgesetz: Wider
spruchsregelung (mit Replik)
Die Medienmitteilung der FMH zum neuen 
Transplantationsgesetz lässt eine kritische  
Behandlung der Vorlage vermissen und fällt 
einseitig aus.
Die Widerspruchsregelung setzt sich über die 
sonst unbestrittene Regel hinweg, wonach 
eine Intervention erst erfolgen darf, nachdem 
die betroffene Person aufgeklärt und frei ein-
gewilligt hat. Es ist nicht einzusehen, weshalb 
ausgerechnet bei einem drittnützigen Eingriff 
vom Grundsatz des informed consent abgewi-
chen werden soll und darf. 
Die Widerspruchsregelung nimmt darüber 
hin aus in Kauf, dass einer Person gegen ihren 
Willen Organe entnommen werden, nämlich 
dann, wenn sie sich nicht dagegen geäus-
sert  hat und auch den Angehörigen keine 
 Ab lehnung bekannt ist. Die Einladung an alle 
Personen, ihren Willen festzuhalten, genügt 
dem Anspruch einer Informationslösung 
nicht, solange davon auszugehen ist, dass die 
Information nicht alle Personen erreichen 
kann. Was die Annahme einer Zustimmung 
zur Organspende von 80% in der Bevölkerung 
betrifft, so fehlt dazu eine verlässliche Grund-
lage. Was bedeutet die Zustimmung in einer 
Umfrage, wenn zuvor nicht eingehend über 
alle wesentlichen Umstände des Eingriffs auf-
geklärt wurde? Die Entscheidung von Ange-
hörigen am Krankenbett dürfte jedenfalls in-
formierter sein.
Die Widerspruchsregelung fordert Wider-
spruch.

Dr. med. Georg Stoffel, Seuzach
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